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Nachfolgende Bekanntmachung wird hiermit veröffentlicht: 
 
 
 

Bekanntmachung 

der zugelassenen Wahlvorschläge 

für die Wahl des Oberbürgermeisters 

am 4. Juli 2010 

Vom 25. Mai 2010 

 
Der Wahlausschuss hat für die Wahl des Oberbürgermeisters die folgenden Wahlvorschläge 
zugelassen: 
 
Ordnungszahl 
Nr. 

Name des Wahlvorschlagsträgers  
(Kennwort) 

Bewerber oder Bewerberin 
(Familienname, Vorname, Beruf oder Stand, 
Anschrift, evtl.: akademische Grade, kommu-
nale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeinde-
teil) 

Jahr der 
Geburt 

01 
Christlich-Soziale Union in Bayern 
e.V. 
(CSU) 

Knoll, Claudia, 
Dipl.-Ing. (FH), Landschaftsarchitektin, 
zweite Bürgermeisterin 

1955 

02 
Sozialdemokratische Partei 
Deutschlands 
(SPD) 

Dr. jur. Holzinger, Ivo,  
Oberbürgermeister 1948 

04 Bündnis 90/DIE GRÜNEN 
(GRÜNE) 

Neulist, Annette, 
Autorin, Stadtratsmitglied, Kreisrätin 1967 

05 Freie Demokratische Partei 
(FDP) 

Schweiger, Albert, 
Immobilienkaufmann, Stadtratsmitglied 1954 

06 Ökologisch Demokratische Partei 
(ödp) 

Dr.-Ing. Buchberger, Dieter, 
Dipl.-Wirtsch.-Ing., Professor, 
Stadtratsmitglied, Dickenreishausen 

1958 

07 Peter Stütz 
(PST) 

Stütz, Peter, 
M.Sc., Unternehmensberater 1962 

 
 
Nähere Einzelheiten über die Stimmabgabe sind der Wahlbekanntmachung, die noch er-
geht, zu entnehmen. 
 
Memmingen, 25. Mai 2010 
STADT MEMMINGEN 
Schuhmaier 
Wahlleiter 
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Nachfolgende Bekanntmachung wird hiermit veröffentlicht: 
 
 
 

Bekanntmachung  

über die Einsicht in das Wählerverzeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen  

für die Wahl des Oberbürgermeisters  

am 4. Juli 2010 
 

Vom 28. Mai 2010 
 
1. Die Wählerverzeichnisse für die Stimmbezirke werden an den Werktagen während der 

allgemeinen Dienststunden in der Zeit vom 14. Juni 2010 (20. Tag vor dem Wahltag) 
bis zum 18. Juni 2010 (16. Tag vor dem Wahltag) im Wahlamt der Stadt Memmingen, 
Verwaltungsgebäude Großzunft, Erdgeschoss, Zimmer Nr. 1, Marktplatz 4, 87700 
Memmingen, für Wahlberechtigte zur Einsicht bereitgehalten. 

 Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder die Vollständigkeit der zu seiner Per-
son im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Sofern ein Wahlberech-
tigter die Richtigkeit oder die Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerver-
zeichnis eingetragenen Personen überprüfen will, hat er Tatsachen glaubhaft zu ma-
chen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder eine Unvollständigkeit des Wählerver-
zeichnisses ergeben kann. Das Recht zur Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der 
Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister eine Auskunftssperre nach dem 
Meldegesetz eingetragen ist. 

 
2. Das Stimmrecht kann nur ausüben, wer in ein Wählerverzeichnis eingetragen ist oder 

einen Wahlschein hat. 
 

 Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder für unvollständig hält, kann innerhalb 
der oben genannten Einsichtsfrist Beschwerde einlegen. Die Beschwerde kann 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Gemeinde oder der Verwaltungsgemeinschaft 
eingelegt werden. 

 
3. Wahlberechtigte, die in einem Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten spätes-

tens am 13. Juni 2010 (21. Tag vor dem Wahltag) eine Wahlbenachrichtigung mit ei-
nem Vordruck für einen Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins. Wer keine Wahlbe-
nachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Beschwerde 
gegen das Wählerverzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein 
Stimmrecht nicht ausüben kann. 

 
4. Wer in einem Wählerverzeichnis eingetragen ist und keinen Wahlschein besitzt, kann 

nur in dem Stimmbezirk abstimmen, in dessen Wählerverzeichnis er geführt wird. 
 
5. Wer einen Wahlschein besitzt, kann das Stimmrecht ausüben 
 
5.1 bei der Oberbürgermeisterwahl durch Stimmabgabe in jedem Abstimmungsraum der 

Stadt Memmingen, 
 
5.2 durch Briefwahl, wenn ihm eine Stimmabgabe im Wahlkreis nicht möglich ist. 
 
6. Einen Wahlschein erhalten auf Antrag 
 
6.1 Wahlberechtigte, die in einem Wählerverzeichnis eingetragen sind, wenn sie 
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6.1.1 sich am Wahltag während der Abstimmungszeit aus wichtigem Grund außerhalb ih-

res Stimmbezirks aufhalten, oder 
 
6.1.2 ihre Wohnung in einen anderen Stimmbezirk verlegt haben und nicht in das Wähler-

verzeichnis des neuen Stimmbezirks eingetragen worden sind, oder 
 
6.1.3 aus beruflichen Gründen, infolge Krankheit, hohen Alters, einer körperlichen Behinde-

rung oder sonst ihres körperlichen Zustands wegen oder wegen Freiheitsentziehung 
den Abstimmungsraum nicht oder nur unter unzumutbaren Schwierigkeiten aufsu-
chen können. 

 
6.2 Wahlberechtigte, die in einem Wählerverzeichnis nicht eingetragen sind, wenn  
 
6.2.1 sie nachweisen, dass sie ohne Verschulden die Antragsfrist für die Eintragung in das 

Wählerverzeichnis oder die Frist für die Beschwerde wegen der Richtigkeit und der 
Vollständigkeit des Wählerverzeichnisses versäumt haben, oder 

 
6.2.2 ihr Wahlrecht erst nach Ablauf der in Nr. 6.2.1 genannten Antrags- oder Beschwerde-

fristen entstanden ist, oder 
 
6.2.3 ihr Wahlrecht im Beschwerdeverfahren festgestellt worden ist und sie nicht in einem 

Wählerverzeichnis eingetragen wurden. 
 
7. Der Wahlschein kann bis zum 02. Juli 2010, 15 Uhr (2. Tag vor dem Wahltag), beim 

Wahlamt der Stadt Memmingen, Verwaltungsgebäude Großzunft, Erdgeschoss, 
Zimmer Nr. 1, Marktplatz 4, 87700 Memmingen schriftlich oder mündlich, nicht aber 
fernmündlich, beantragt werden. Der mit der Wahlbenachrichtigung übersandte 
Vordruck kann verwendet werden.  

 
 In den Fällen der Nr. 6.2 können Wahlscheine noch bis zum Wahltag, 15 Uhr, bean-

tragt werden. Gleiches gilt, wenn bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung der Ab-
stimmungsraum nicht oder nur unter unzumutbaren Schwierigkeiten aufgesucht wer-
den kann. 

 
8. Wer den Antrag für einen Anderen stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen ge-

sonderten Vollmacht nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. Der Grund für die Ertei-
lung eines Wahlscheins muss im Antrag glaubhaft gemacht werden. 

 
9. Wahlberechtigte, die im Wahlscheinantrag nicht angeben, dass sie vor einem Wahl-

vorstand abstimmen wollen, erhalten mit dem Wahlschein zugleich 
 

- einen Stimmzettel für die Oberbürgermeisterwahl, 
- einen Wahlumschlag für die Oberbürgermeisterwahl, 
- einen hellroten Wahlbriefumschlag für den Wahlschein und den Wahlumschlag mit 

der Anschrift der Behörde, an die der Wahlbrief zu übersenden ist, 
- ein Merkblatt für die Briefwahl. 

 
10. Der Wahlschein, die Stimmzettel und die Briefwahlunterlagen werden den Wahlbe-

rechtigten zugesandt. Sie können auch an die Wahlberechtigten persönlich oder an 
nahe Familienangehörige ausgehändigt werden. Anderen Personen dürfen der Wahl-
schein, die Stimmzettel und die Briefwahlunterlagen nur dann ausgehändigt werden, 
wenn der Abstimmungsraum wegen plötzlicher Erkrankung nicht oder nur unter un-
zumutbaren Schwierigkeiten aufgesucht werden kann und wenn die Zusendung an 
die Wahlberechtigten nicht oder nicht rechtzeitig erfolgen kann. Nahe Familienange-
hörige oder andere Beauftragte müssen durch schriftliche gesonderte Vollmacht 
nachweisen, dass sie zur Entgegennahme berechtigt sind. 
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11. Verlorene Wahlscheine werden nicht ersetzt. Versichert eine wahlberechtigte Person 

glaubhaft, dass ihr der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihr bis zum 
Tag vor dem Wahltag, 12 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden. 

 
12. Bei der Briefwahl müssen die Stimmberechtigten den Wahlbrief mit den Stimmzetteln 

und dem Wahlschein so rechtzeitig an die auf dem Wahlbriefumschlag angegebene 
Stelle einsenden, dass der Wahlbrief dort spätestens am Wahltag bis 18 Uhr eingeht. 
Er kann dort auch abgegeben werden. 

 
 Nähere Hinweise darüber, wie die Briefwahl auszuüben ist, ergeben sich aus dem 

Merkblatt für die Briefwahl. 
 
 
Memmingen, 28. Mai 2010 
STADT MEMMINGEN 
In Vertretung 
Börner 
Bürgermeister 
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Nachfolgende Bekanntmachung wird hiermit veröffentlicht: 
 
 
 

Bekanntmachung der Stadt Memmingen 

über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis 

und die Erteilung von Wahlscheinen 

für den Volksentscheid zum Nichtraucherschutz 

am 4. Juli2010 
 

Vom 28. Mai 2010 
 

1. Das Wählerverzeichnis für den Volksentscheid der Stadt Memmingen wird vom Montag, 
14. bis Freitag, 18. Juni 2010 (20. bis 16. Tag vor der Abstimmung) während der 
Dienststunden beim Wahlamt der Stadt Memmingen, Verwaltungsgebäude Großzunft, 
Zimmer 1, Marktplatz 4, 87700 Memmingen für Stimmberechtigte zur Einsichtnahme 
bereitgehalten. Stimmberechtigte können die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu ih-
rer Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Die Richtigkeit oder 
Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen 
können Stimmberechtigte nur überprüfen, wenn Tatsachen glaubhaft gemacht werden, 
aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses er-
geben kann. Das Recht zur Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von 
Stimmberechtigten, für die im Melderegister eine Auskunftssperre nach Art. 31 Abs. 7 
des Meldegesetzes eingetragen ist. 
 

2. Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt; die Einsicht ist durch 
ein Datensichtgerät möglich. 
 

3. Abstimmen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahl-
schein hat. 
Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann während dem un-
ter Nr. 1 genannten Zeitraum, spätestens am Freitag, 18. Juni 2010 bis 12:00 Uhr beim 
Wahlamt der Stadt Memmingen, Verwaltungsgebäude Großzunft, Zimmer 1, Marktplatz 
4, 87700 Memmingen Einspruch einlegen. 
Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt werden. 
 

4. Stimmberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten spätestens 
bis zum 13. Juni 2010 eine Wahlbenachrichtigung samt Vordruck für einen Antrag auf 
Erteilung eines Wahlscheins. Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, 
stimmberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das Wählerverzeichnis einlegen, wenn 
er nicht Gefahr laufen will, dass er sein Stimmrecht nicht ausüben kann. 
 

5. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Abstimmung in der kreisfreien Stadt Memmin-
gen durch Stimmabgabe in einem beliebigen Abstimmungsraum (Stimmbezirk) der 
kreisfreien Stadt Memmingen, 
oder 
durch Briefwahl teilnehmen. 
 

6. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 
 

6.1 eine in das Wählerverzeichnis eingetragene stimmberechtigte Person, wenn sie 
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a) sich am Abstimmungstag während der Abstimmung aus wichtigem Grund außerhalb 
ihres Stimmbezirks aufhält, 

b) ihre Wohnung, bei mehreren Wohnungen ihre Hauptwohnung, ab dem 31. Mai 2010 
in einen anderen Stimmbezirk 
- innerhalb der Stadt Memmingen 
- außerhalb der Stadt Memmingen, wenn keine Eintragung in das Wählerverzeich-

nis am Ort der neuen Wohnung erfolgt ist, 
verlegt, 

c) aus beruflichen Gründen, wegen Krankheit, hohen Alters, einer körperlichen Behin-
derung oder Freiheitsentziehung den Abstimmungsraum nicht oder nur unter unzu-
mutbaren Schwierigkeiten aufsuchen kann. 

Der Wahlschein kann in diesen Fällen bis zum Freitag, 2. Juli 2010, 15:00 Uhr beim 
Wahlamt der Stadt Memmingen, Verwaltungsgebäude Großzunft, Zimmer 1, Marktplatz 
4, 87700 Memmingen schriftlich, mündlich oder elektronisch (nicht aber telefonisch) 
beantragt werden. Wer bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung den Abstim-
mungsraum nicht oder nur unter unzumutbaren Schwierigkeiten aufsuchen kann, kann 
den Wahlschein noch bis zum Abstimmungstag, 15:00 Uhr, beantragen. 
 

6.2 eine nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene stimmberechtigte Person, wenn 

a) sie nachweist, dass sie ohne ihr Verschulden die Antragsfrist auf Aufnahme in das 
Wählerverzeichnis nach § 15 Abs. 1 der Landeswahlordnung (bis zum 13. Juni 2010) 
oder die Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis nach § 19 Abs. 1 der Landes-
wahlordnung (bis zum 18. Juni 2010) versäumt hat, 

b) ihr Recht auf Teilnahme erst nach Ablauf der Antragsfrist nach § 15 Abs. 1 der Lan-
deswahlordnung oder der Einspruchsfrist nach § 19 Abs. 1 der Landeswahlordnung 
entstanden ist, 

c) ihr Stimmrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden ist und die Gemeinde von 
der Feststellung erst nach Abschluss des Wählerverzeichnisses erfahren hat. 

Der Wahlschein kann in diesen Fällen bei der in Nr. 6.1 bezeichneten Stelle noch bis 
zum Abstimmungstag, 15:00 Uhr, schriftlich, mündlich oder elektronisch (nicht aber 
telefonisch) beantragt werden. 
 

7. Antragsteller müssen den Grund für die Erteilung eines Wahlscheins glaubhaft machen. 
Behinderte Stimmberechtigte können sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen 
Person bedienen. Wer den Antrag für eine andere Person stellt, muss durch Vorlage 
einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. 
 

8. Mit dem Wahlschein erhalten Stimmberechtigte zugleich 
- einen Stimmzettel  
- einen Wahlumschlag, 
- einen roten Wahlbriefumschlag mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zu übersenden 

ist, 
- ein Merkblatt für die Briefwahl, und 
- die Bekanntmachung der Staatsregierung zum Volksentscheid (falls angefordert). 

 Diese Unterlagen werden von der Gemeinde (Verwaltungsgemeinschaft), die den Wahl-
schein erteilt hat, auf Verlangen auch noch nachträglich ausgehändigt. 
 
Der Wahlschein und die Briefwahlunterlagen können auch an nahe Familienangehöri-
ge ausgehändigt werden. An andere Personen dürfen die Unterlagen nur bei plötzli-
cher Erkrankung und nur dann ausgehändigt werden, wenn die Unterlagen der stimm-
berechtigten Person nicht mehr rechtzeitig durch die Post übersandt oder amtlich über-
bracht werden können. Die Empfangsberechtigung muss in jedem Fall durch schriftli-
che Vollmacht nachgewiesen werden. 
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Verlorene Wahlscheine werden nicht ersetzt. Versichert eine stimmberechtigte Person 
glaubhaft, dass ihr der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihr bis zum 
Tag vor der Abstimmung (Samstag, 3. Juli 2010), 12:00 Uhr, ein neuer Wahlschein er-
teilt werden. 
 

9. Bei der Briefwahl muss die stimmberechtigte Person dafür sorgen, dass der Wahlbrief 
mit dem Stimmzettel und dem Wahlschein bei der auf dem Wahlbriefumschlag angege-
benen Stelle spätestens am Abstimmungstag bis 18:00 Uhr eingeht. 
 
Nähere Hinweise darüber, wie die stimmberechtigte Person die Briefwahl auszuüben 
hat, ergeben sich aus dem Merkblatt für die Briefwahl. 
 
 
 

Memmingen, 28. Mai 2010 
STADT MEMMINGEN 
In Vertretung 
Börner 
Bürgermeister 
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